
 

Entwurf 
CTG. 003 

RÜCKBAU- UND  
ABRISSARBEITEN 

 
  

Version 1.0 | 06/2022 



 

CTG. 003 – Rückbau- und Abrissarbeiten (Entwurf)      2 / 14 

 
  

Wichtige Anmerkung: 
Die vorliegende CTG wird als „Entwurfsversion“ veröffentlicht und hat somit 
keinen legal bindenden Charakter. Sie kann für alle Vergaben mit Abriss- 
und/oder Rückbauarbeiten vertraglich vereinbart werden. 
 
Bei Auslegungsschwierigkeiten und Rechtsstreitigkeiten gilt die französische 
Fassung. 

Dokument ausgearbeitet vom CRTI-B (www.crtib.lu) 
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1. Allgemeine Technische Bedingungen 

1.1. Geltungsbereich 
1.1.1. Die CTG 003 gilt für alle (auch teilweisen) Rückbau- und Abbrucharbeiten an 

Gebäuden, Ingenieurbauwerken und baulichen Anlagen - unabhängig von der 
Bauart und der bisherigen Nutzung. 

1.2. Definitionen und Begriffe  
1.2.1. Sanierung: Maßnahmen zur Entfernung, Bindung und Überwachung von 

Schadstoffen und anderen schädlichen Faktoren zwecks der Instandsetzung 
desangegebenen Bereiches (ILNAS-EN ISO 16000-32) 

1.2.2. Entkernung: Sämtliche Arbeiten, bei denen die Bestandteile des Gebäudes 
abgesehen vom Tragwerk ganz oder teilweise entfernt werden, d. h. die 
Ausbauelemente und die gebäudetechnischen Anlagen. 

1.2.3. Abfall: jeder Stoff oder Gegenstand, dessen sich der Besitzer entledigt, entledigen 
will oder entledigen muss (Abfallwirtschaftsgesetz). 

1.2.4. Problemabfälle: Abfälle, die potenziell schädlich sind und aufgrund ihrer Art eine 
besondere Entsorgung erfordern. Problemabfälle schließen gefährliche Abfälle ein 
(Abfallwirtschaftsgesetz). 

1.2.5. Rückbau: Arbeiten, bei denen die Bestandteile eines Gebäudes teilweise oder 
vollständig entfernt werden. Er schließt den Abtransport von Materialien von einer 
Rückbaustelle nach einer vordefinierten Reihenfolge ein, um die 
Wiederverwendungs-, Verwertungs- und Recyclingrate zu optimieren. 
(Abfallwirtschaftsgesetz und Europäische Kommission). 

1.2.6. Abfallbesitzer: der Erzeuger der Abfälle oder die natürliche oder juristische 
Person, in deren Besitz sich die Abfälle befinden (Abfallwirtschaftsgesetz). 

1.2.7. Probenahme: Entnahme von Proben aus Gebäudeteilen oder anderen Medien (z. 
B. Luft, Wasser) in und um das Gebäude für eine geeignete Analyse, um einen 
Hinweis auf den Grad der Kontamination im untersuchten Gebäude zu erhalten 
(ILNAS-EN ISO 16000-32).  
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1.2.8. Materialinventar: Liste der Bau- und Rückbaumaterialien (einschließlich 
problematischer Abfälle), die vor dem Rückbau oder der Renovierung von Gebäuden 
oder Infrastruktur angefertigt wird. Das Inventar bewertet sowohl qualitativ als auch 
quantitativ die Materialien, die bei einem rückzubauenden oder zu renovierenden 
Gebäude auftreten werden. Die Erstellung des Inventars liegt in der Verantwortung 
des Bauherrn. Zur Erinnerung: Bei Rückbauprojekten für Gebäude mit einem Brutto-
Rauminhalt von 3500 Kubikmetern oder mehr muss diese Bestandsaufnahme durch 
einen Sachverständigen durchgeführt werden (Abfallwirtschaftsgesetz). 

1.2.9. Materialinventar zwecks Wiederverwendung und Vorbereitung zur 
erneuten Nutzung: Liste der im Gebäude vorhandenen Materialien, Bau- und 
Anlagenteile, deren sorgfältiger Ausbau zur Wiederverwendung oder Vorbereitung 
zur erneuten Nutzung vom Bauherrn gewünscht wird. Es werden die Anzahl und der 
genaue Standort der betreffenden Objekte angegeben, sowie, falls bekannt und 
zutreffend, genaue Angaben zu deren Abbau. 

1.2.10. Schadstoff: ein Stoff, der allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen oder durch 
seine Abbauprodukte oder Emissionen nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt haben kann oder eine Wertminderung 
oder Nutzungseinschränkung des Bauwerks verursachen kann. 

1.2.11. Vorbereitung zur erneuten Nutzung: jedes Verwertungsverfahren der Prüfung, 
Reinigung oder Reparatur, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile von Erzeugnissen, 
die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass sie ohne weitere 
Vorbehandlung wiederverwendet werden können. 

1.2.12. Recycling: jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfallmaterialien zu 
Erzeugnissen, Materialien oder Stoffe entweder für den ursprünglichen Zweck oder 
für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die Aufbereitung organischer 
Materialien ein, nicht aber die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu 
Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt 
sind (Abfallwirtschaftsgesetz). 

1.2.13. Wiederverwendung: jedes Verfahren, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile, die 
keine Abfälle sind, wieder für denselben Zweck verwendet werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren (Abfallwirtschaftsgesetz) 

1.2.14. Erneute Nutzung: jedes Verfahren, durch das zu Abfall gewordene Stoffe, 
Materialien oder Erzeugnisse neu genutzt werden (Abfallwirtschaftsgesetz) 

1.2.15. Verwertung: jedes Verfahren, als dessen Hauptergebnis Abfälle innerhalb der 
Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einen sinnvollen Zweck zugeführt werden, 
indem sie andere Materialien oder Produkte ersetzen, die ansonsten zur Erfüllung 
einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, oder die Abfälle so vorbereitet 
werden, dass sie diese Funktion erfüllen. (Abfallwirtschaftsgesetz) 
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1.3. Ausschreibungsverfahren 

1.3.1. Ausschreibungsunterlagen 
In den Ausschreibungsunterlagen muss Folgendes zwingend enthalten sein: 

- Rückbaukonzept, das mindestens die Abgrenzung des Vorhabens, die zu 
erhaltenden Materialien, Bau- und Anlagenteile sowie (falls vorhanden) die 
Einteilung in Phasen angibt  

- Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen und Dokumentation der 
bestehenden Konstruktion (falls vorhanden) 

- Gebäudebeschreibung (siehe Anhang 2) 
- Materialinventar (siehe Anhang 2) 
- Checkliste zu Schadstoffen + Bericht einer anerkannten Stelle mit den 

Ergebnissen der Analysen bei nachgewiesener Schadstoffbelastung (siehe 
Anhang 3) 

- Materialinventar zwecks Wiederverwendung und Vorbereitung zur erneuten 
Nutzung (Wünsche des Bauherrn); 

- Tabelle, in der für jede Materialart der einzuhaltende 
Mindestverwertungsweg angegeben ist (der Bieter kann einen 
weitergehenden Verwertungsweg vorschlagen); 

- Aufmaß der zu sanierenden Bestandteile, Angabe ihrer genauen Lage auf 
den Plänen und  erwartete Ergebnisse in Bezug auf die Sanierung; 

- Angabe von Randbedingungen wie: 
o Umliegende / angrenzende Gebäude 
o Geräusche / Erschütterungen 
o Staub 
o Zugänglichkeit / Einschränkungen beim Transport 
o (Verfügbare Fläche für die Aufstellung von Abfallbehältern) 

- Angabe möglicher Einschränkungen in Bezug auf den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz auf der Baustelle 

- Angabe der Vertragsstrafen, die bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des 
Lastenheftes gelten. 

1.3.2. Im Angebot des Bieters zwingend enthaltene Informationen  
- Eingesetzte Ressourcen: 

o Ausstattung auf der Baustelle (Maschinen, Container, usw.) 
o Personal auf der Baustelle (Anzahl der Mitarbeiter, Qualifikationen) 

- Verwendete Methodik: 
o Verwendete Sanierungsmethoden 
o Art der Entkernung (manuell / maschinell / andere) 
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o Verwendete Rückbaumethode (verwendete Betriebsmittel) 
o Informationen über das verwendete Sortierzentrum (verpflichtende 

Sortierung auf der Baustelle nach den Bestimmungen des 
Abfallwirtschaftsgesetzes) 

- Bauablaufplan 
- Liste der wiederverwerteten Materialien, Bau- und Anlagenteilen mit dem 

gewählten Entsorgungssystem und der Art der Wiederverwendung oder des 
Recyclings. 

1.3.3. Der vom Auftragnehmer nach Auftragsvergabe vorzulegender Arbeitsplan 
muss folgende Informationen enthalten: 

- Schadstoffsanierungsplan (einschließlich ggf. Asbestsanierungsplan gemäß 
Vorlage des Asbestarbeitsplans) 

- Rückbauplan (mit Details zur bereits kommunizierten Methodik) 
- Baustelleneinrichtungsplan einschließlich des Sortierzentrums für die 

getrennte Sammlung 
- Detaillierter Ausführungsplan 
- Sonstige vom Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen genannte 

Dokumente. 

1.4. Ausführung 

1.4.1. Einteilung in Phasen  

1.4.1.1. Sorgfältiger Abbau / sorgfältige Entfernung von Vegetation, Möbeln, Materialien, 
Bau- und Anlagenteilen zur Wiederverwendung in nicht kontaminierten Bereichen. 
Das Abfallwirtschaftsgesetz schreibt vor, dass jede Verunreinigung vermieden 
werden muss, die das Recycling von Materialien verhindert. 

1.4.1.2. Schadstoffsanierung 
- Überwachung durch eine für eine Sanierung mit Freigabe des 

Arbeitsbereichs zugelassene Stelle 
- Genehmigung der Schadstoffsanierungsarbeiten durch die mit der 

Überwachung der Baustelle beauftragte Stelle. 

1.4.1.3. Gegebenenfalls, sorgfältiger Abbau / sorgfältige Entfernung von Anlagen (HLK, 
Nebenanlagen, usw.) zur Wiederverwendung. 

1.4.1.4. Rückbau von Bauteilen mit getrennter Sammlung (einschließlich Entfernung 
bestimmter Materialien, Bau- und Anlagenteilen zur Wiederverwendung, 
Vorbereitung zur erneuten Nutzung, Recycling, Verwertung und/oder Beseitigung). 
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1.5. Überwachung und Abnahme der Arbeiten 

1.5.1. Überprüfung der Mengen der abgebauten und zur Wiederverwendung 
geeigneten Materialien, Bau- und Anlagenteilen 

- Der Auftragnehmer dokumentiert die Mengen der abtransportierten 
Materialien durch Transportpapiere, Wiegedokumente usw. 

- Fotografische Dokumentation 
- In Ermangelung anderer Unterlagen zum Nachweis der ordnungsgemäßen 

Wiederverwendung, des Recyclings oder der Verwertung der rückgebauten 
Materialien kann sich der Auftraggeber in bestimmten Fällen mit dem 
Auftragnehmer abstimmen und die Dokumentation mittels einer 
ehrenwörtlichen Erklärung akzeptieren. 

1.5.2. Überprüfung der Mengen an recycelten, verwerteten und beseitigten Abfällen 
nach Abfallkategorie und Art der durchgeführten Entsorgung im Vergleich zu 
den Bestimmungen des Lastenheftes.  

1.6. Vertragsstrafen 
Eine Festlegung von Strafen ist möglich. Sie sanktionieren ggf. die Nichteinhaltung 
der im Lastenheft festgelegten Anforderungen, welche die Wiederverwendung von 
Materialien, Rückbaumethoden usw. betreffen können. Die Bedingungen für die 
Anwendung dieser Strafen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften eindeutig festgelegt werden. 
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2. Anhänge 

2.1. Anhang 1: Arbeitsblatt Nr.1 des Materialinventars 
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/types-de-dechets/dechets-
construction-demolition-dcd/inventaire-dechets-construction.html 
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2.2. Anhang 2: Arbeitsblatt Nr. 2 des Materialinventars 
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2.3. Anhang 3: Arbeitsblatt Nr.3 des Materialinventars 
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